
10. Sitzung der Schulverbandsversammlung Ebermannstadt 
(öffentlich) 

 
 

Beginn: 17:00 Uhr Ende:  19.15 Uhr 

Sitzungstag: 16. Oktober 2023  

Sitzungsort: Lehrerzimmer in der Grund- und Mittelschule, 
Schulstraße 10  

 

Anwesend: 

Vorsitzende: 

Meyer, Christiane  

stv. Vorsitzender 

Trautner, Marco  

Verbandsräte: 

Gebhardt, Alwin  
Hümpfner, Dieter  
Lipfert, Steffen  
Reichold, Stefan  

Stellvertreter 

Götz, Sebastian  
Lang, Klaus  
Müller, Antje  

Verwaltung: 

Kirchner, Andreas  
 
Entschuldigt fehlen: 

Verbandsräte: 

Dorscht, Thomas  
Herbst, Christopher  
Kiehr, Christian  
Stenglein, Andre  
Thiem, Thomas  
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Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die 
Beschlussfähigkeit fest. Sie begrüßt Herrn Sebastian Götz als Vertreter für Herrn And-
re Stenglein, Frau Antje Müller als Vertreter für Herrn Thomas Dorscht sowie Herrn 
Klaus Lang als Vertreter für Herrn Thomas Thiem. Die Verbandsräte Herr Christopher 
Herbst und Herr Christian Kiehr sind entschuldigt.  
 
Außerdem begrüßt die Vorsitzende die Vertreter der Schulleitung, die Leitung des 
Schülerzentrums sowie die Jugendpflegerin der Stadt Ebermannstadt. 
 
 
1. Tagesordnung und Genehmigung der Sitzungsniederschrift 
 
1.1. Tagesordnung 
 
Mit der vorliegenden Tagesordnung besteht Einverständnis. 
 
Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
 
 
1.2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 05.12.2022 
 
Die Niederschrift vom 05.12.2022 wird genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 8 : 0 (bei einer Enthaltung) 
 
 
2. Schulverbandsversammlung, Anzahl der Vertreter, Vollzug Art. 9 Abs. 

3 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) - Information 
 
Sachverhalt: 
Zum Stichtag 01.10.2023 besuchen 537 Schülerinnen und Schüler die Verbandsschu-
le und verteilen sich auf die Verbandsgemeinden wie folgt:  
 
Stadt Ebermannstadt 360 Schüler 
Markt Heiligenstadt 70 Schüler 
Markt Pretzfeld 32 Schüler 
Gemeinde Unterleinleiter 15 Schüler 
Stadt Waischenfeld 17 Schüler 
Markt Wiesenttal 43 Schüler 
 
Nach Art. 9 Abs. 3 BaySchFG besteht die Schulverbandsversammlung aus den ersten 
Bürgermeistern der am Schulverband beteiligten Gemeinden. Gemeinden, aus denen 
mehr als 50 Schülerinnen und Schüler die Verbandsschule besuchen, entsenden fer-
ner bis einschließlich 100 Verbandsschüler einen weiteren Vertreter und für jedes wei-
tere angefangene Hundert Verbandsschüler einen weiteren Vertreter als Mitglied in die 
Schulverbandsversammlung. Folglich umfasst diese aktuell 11 Mitglieder.  
 
Stadt Ebermannstadt (5 Verbandsvertreter) 
 

• Christiane Meyer, 1. Bürgermeisterin 

• Christian Kiehr, Stadtrat 

• Christopher Herbst, Stadtrat 

• Thomas Dorscht, Stadtrat 
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• Andre Stenglein, Stadtrat 
 
Markt Heiligenstadt i. Ofr. (2 Verbandsvertreter)  
 

• Stefan Reichold, 1. Bürgermeister 

• Dieter Hümpfner, Marktgemeinderat 
 
Markt Pretzfeld (1 Verbandsvertreter) 
 

• Steffen Lipfert, 1. Bürgermeister 

 
Gemeinde Unterleinleiter (1 Verbandsvertreter) 
 

• Alwin Gebhardt, 1. Bürgermeister 
 
Stadt Waischenfeld (1 Verbandsvertreter) 
 

• Thomas Thiem, 1. Bürgermeister 
 
Markt Wiesenttal (1 Verbandsvertreter) 
 

• Marco Trautner, 1. Bürgermeister 
 
 
Hinweis zur aktuellen Schülerzahl zum Stichtag 01.10.2023: 
 
Verbandsschüler 537 
Schüler aus dem Schulverbund 16 
Gastschüler 13 
 
Gesamtschülerzahl: 566 
 
 
Dies dient der Schulverbandsversammlung zur Kenntnis. 
 
 

3. Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder - Rechtsanspruch nach § 24 
Abs. 4 SGB VIII 

 
3.1. Konsequenzen für die Grund- und Mittelschule Ebermannstadt - 

Grundsatzbeschlüsse (Referent: Gerhard Koller, Schulamtsdirektor a. 
D.) 

 
Sachverhalt: 
 
Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder: Warum müssen Kommunen und 
Schulverbände jetzt handeln? 
  
Ausgangssituation: Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung 
Seit 1996 gilt in Deutschland der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Er gilt 
für jedes Kind im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Seit 
dem 01.08.2013 haben Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (ab 1. Geburts-
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tag) bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer 
Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. 
 
Mit Verkündung des Ganztagsförderungsgesetzes am 11.10.2021 wurde die gesetzli-
che Grundlage, der § 24 Sozialgesetzbuch VIII um folgenden Absatz 4 ergänzt:  
 
„Ein Kind, das im Schuljahr 2026/2027 oder in den folgenden Schuljahren die erstKlas-
senstufe besucht, hat ab dem Schuleintritt bis zum Beginn der fünften Klassenstufe ei-
nen Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. […]“ 
 
Damit sind Kommunen ab dem 1. August 2026 verpflichtet, rechtzeitig und bedarfsge-
recht Plätze in einer Tageseinrichtungen bereitzustellen – nicht nur für Kinder ab dem 
vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt, sondern darüber hinaus auch für 
Grundschüler bis zum Eintritt in die 5. Klasse. Sie tragen die Planungs- und davon 
abgeleitet auch die Finanzierungsverantwortung für die erforderlichen Betreuungsan-
gebote. 
 
Welche Ziele verfolgt der Gesetzgeber? 
 
Ziel: Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
Mit einem verlässlichen Betreuungssystem gibt es zukünftig für Eltern mehr Planbar-
keit. Eine Pflicht, das Angebot anzunehmen, gibt es nicht. Der Rechtsanspruch gilt für 
mindestens acht Stunden lang werktags in den vier Grundschuljahren – und mit 
höchstens vier Wochen Schließzeit. Betreuung findet somit auch in den Ferien statt. 
 
Ziel: Chancengleichheit für Kinder  
Kinder profitieren von Bildungsangeboten am Nachmittag und individueller Förderung 
über den Unterricht hinaus. Der Bildungserfolg könne somit unabhängiger von der 
sozialen Herkunft gemacht werden. Bessere Bildungs- und Teilhabechancen verbes-
serten somit die Chancengleichheit. 
 
Bedarfsplanung: Es gibt doch schon Ganztagsbetreuungplätze an der Grund- und 
Mittelschule Ebermannstadt. Warum jetzt noch mehr?  
 
Eine belastbare Bedarfsplanung ist Voraussetzung dafür, passgenaue Angebote schaf-
fen zu können und dabei einen effizienten Einsatz der kommunalen Haushalts- und 
staatlichen Fördermittel zu gewährleisten.  
 
Ein vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales beauftragte 
wissenschaftliche Studie stellt fest, dass 6 von 10 Grundschulkindern (61%) in Bayern 
im Frühjahr 2023 ein (ganztägiges) Betreuungsangebot wahrgenommen haben.  
 
Zwei Drittel (67 %) der Eltern von Grundschulkindern in Вayern äußerten im Frühjahr 
2023 einen Вetreuungsbedarf für ihr Kind. Darunter befanden sich fünf Prozent, die 
nicht über einen Вetreuungsplatz für ihr Kind verfügten, obwohl sie einen solchen 
wünschten. Weitere sechs Prozent verfügten zwar über einen Platz. Dieser deckte je-
doch nicht den gewünschten Вetreuungsumfang ab. 
 
Mit Schaffung des Rechtsanspruchs gehen Fachleute davon aus, dass die Betreu-
ungsquote auf 80% steigen wird (vgl. hierzu auch die Entwicklung im Bereich der Kin-
derkrippen ab 2013).  
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An der Grund- und Mittelschule werden aktuell 108 der 257 Grundschüler (42%) be-
treut. Der Bedarf ist höher, kann aber aufgrund der Platzkapazitäten nicht gedeckt 
werden.  
 
Chance für Schulentwicklung: Welche Organisationsform erfüllt den Rechtsan-
spruch? 
 
Für Schulkinder in Bayern gibt es vielfältige Angebote einer ganztägigen Bildung, Er-
ziehung und Betreuung. Für Kinder im Grundschulalter sind dies vor allem: 
 

• die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, wie z.B. der Hort, das Haus für Kin-
der, 

• der altersgeöffnete Kindergarten und die Tagespflege, 

• die schulischen Angebote, wie die offene und gebundene Ganztagsschule und 

• unter Schulaufsicht die Mittagsbetreuung. 
 
Kooperationseinrichtungen (der sogenannte „Kooperative Ganztag“), bei denen Lehr-
kräfte und sozialpädagogische Fachkräfte eng zusammenarbeiten, sind für Grund-
schulkinder besonders geeignet. 
 
Die Kommunen haben volle Flexibilität: Sie können frei entscheiden, welches Angebot 
aus diesem Werkzeugkasten sie schaffen, und eine entsprechende Förderung beim 
Freistaat beantragen. 
 
Wie kann die Grund- und Mittelschule konkret vom Ganztagsausbau profitieren?  
 
Seit Jahren ist das Raumangebot an der Grund- und Mittelschule Ebermannstadt für 
die vielfältige Nutzung durch die Schulfamilie (klassischer Schulbetrieb, Schülerzent-
rum mit Mittagsbetreuung und Offener Ganztagsschule, Musikschule) nicht ausrei-
chend.  
 
Nachdem der Schulverband mit Blick auf das Ganztagsfördergesetz sowieso tätig wer-
den muss, könnten zugleich auch die Bedürfnisse der Mittelschule gedeckt werden. 
Zumal davon ausgegangen werden kann, dass der Rechtsanspruch auf ganztägige Be-
treuung zukünftig sich auf die Klassenstufen 5 und 6 erstrecken wird.      
 

Mit den zur Verfügung gestellten Fördermitteln kann eine längst fällige Umgestaltung 
der Schule in Angriff genommen werden, um damit den veränderten Anforderungen an 
einen Ort gerecht zu werden, der neben Bildung verstärkt auch eine Erziehungs- und 
Betreuungsfunktion zu übernehmen hat. 
 
Wie soll das finanziert werden? 
 
Der Freistaat Bayern gewährt im Rahmen eines Sonderprogramms nach Maßgabe der 
„Richtlinie zur Förderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und 
Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ vom 23. August 2023 Zuwen-
dungen zu Investitionen zur Schaffung zusätzlicher ganztägiger Betreuungsplätze für 
Kinder im Grundschulalter. Förderanträge nach dieser Richtlinie können bei der Re-
gierung von Oberfranken gestellt werden. 
 
Die reguläre Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Schulen im 
Rahmen der bayerischen Förderprogramme (BayFAG) sind weiterhin möglich, das 
Landesförderprogramm setzt grundsätzlich hierauf auf. 

https://www.stmfh.bayern.de/kommunaler_finanzausgleich/hochbauten/
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In Ergänzung zur Grundförderung (BayFAG) wird eine Pauschale pro zusätzlich ge-
schaffenem Betreuungsplatz gewährt. Die Höhe der Pro-Platz-Pauschale ist abhängig 
von der Angebotsform und beträgt:  
 

• bis zu 4.500 Euro für jeden zusätzlich geschaffenen rechtsanspruchserfüllen-
den Platz in einem Angebot unter Schulaufsicht (offener/gebundener Ganztag 
oder Mittagsbetreuung) und in Kombieinrichtungen des Kooperativen Ganztags.  

• bis zu 6.000 Euro für jeden zusätzlich geschaffenen rechtsanspruchserfüllen-
den Platz in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Horte, Häuser für Kin-

der etc.) sowie in Heilpädagogischen Tagesstätten der Jugend- oder Eingliede-
rungshilfe  

 
Wie lief der bisherige Abstimmungsprozess zum Ganztagsausbau in Ebermann-
stadt? 
 
Am 31. Mai 2022 wurde die Schulverbandsversammlung über folgendes informiert: 
 
„Ab August 2026 sollen zunächst alle Grundschulkinder der ersten Klassenstufe einen 
Anspruch erhalten, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch wird in den Folgejah-
ren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit hat ab August 2029 jedes Grundschul-
kind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung.  
 
Den erforderlichen Ganztagsausbau unterstützt der Bund mit Finanzhilfen in Höhe von 
bis zu 3,5 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur. Auch an den laufenden 
Kosten wird sich der Bund beteiligen und damit die Länder dauerhaft unterstützen. Die 
Mittel wachsen ab 2026 jährlich an bis hin zu 1,3 Milliarden Euro pro Jahr ab 2030. 
 
„Vor diesem Hintergrund sollte der Schulträger (Schulverband) in Abstimmung mit der 
Schule und weiteren Beteiligten baldmöglichst einen Lösungsvorschlag erarbeiten, der 
sowohl dem steigenden Betreuungsbedarf und Rechtsanspruch auf ganztägige Förde-
rung Rechnung trägt, aber auch die finanziellen und personellen Ressourcen der Kom-
munen nicht übersteigt.“ 
 
Vor diesem Hintergrund beauftragte die Verwaltung in Abstimmung mit der Schullei-
tung Herrn Koller, den ehemaligen Schulamtsdirektor und Initiator der Bildungsland-
schaft im Landkreis Forcheim mit der Moderation des Beteiligungsprozesses.  
 
Sachverhalt im Sitzungsverlauf: 
Der Geschäftsstellenleiter führ in den Sachverhalt ein.  
 
Die Vorsitzende begrüßt daraufhin Herrn Gerhard Koller (Schulamtsdirektor a. D.) 
Herr Koller informiert das Gremium anhand einer Präsentation über die Ganztagsbe-
treuung im Allgemeinen sowie die Konsequenzen für die Grund- und Mittelschule. Die 
Präsentation ist Bestandteil der Niederschrift.  
 
Die Schulleitung beschreibt im weiteren Sitzungsverlauf die Veränderungen im schuli-
schen Alltag in jüngerer Vergangenheit und die damit verbundene Notwendigkeit, be-
stehende Strukturen aufzubrechen und umzugestalten.  
 
Ein Verbandsrat weist daraufhin, dass er über eine eigene Grundschule in seiner Ge-
meinde verfügt und die vorgeschlagenen Maßnahmen aufgrund des aktuellen Rechts-
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anspruches ausschließlich Grundschüler betreffen. Dies müsse insbesondere bei der 
Finanzierung berücksichtigt werden.  
 
Antwort Geschäftsstellenleiter: Hier könnte das gleiche Vorgehen wie im Fall der Mit-
tagbetreuung greifen. Abgesehen vom Rechtsanspruch für Grundschüler besteht auch 
aufgrund der nicht ausreichenden Räumlichkeiten schon jetzt ein Handlungsdruck, 
der nicht nur die Grundschüler betrifft. Zudem werden von der vorgeschlagenen Ent-
wicklung auch Mittelschüler profitieren. Es sollen Synergien zwischen Grund- und 
Mittelschule genutzt werden. Sobald das Konzept zur Ganztagsbetreuung vorliegt, 
kann anhand der konkret geplanten Nutzung ein Vorschlag zur Beteiligung der Schul-
verbandsgemeinden an der Gesamtfinanzierung vorgelegt werden.   
 
Antwort Schulleitung: Eine konzeptionelle Trennung zwischen beiden Schulformen ist 
nicht vorgesehen. Die Raumknappheit ergibt sich im Moment in erster Linie für die 
Mittelschüler. 
 
Beschluss: 
Die Schulverbandsversammlung beschließt die Schaffung zusätzlicher Plätze in ganz-
tägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder im Grundschulalter.  
 
Der Ausbau soll stufenweise bis einschließlich 31.12.2027 und unter maximaler Aus-
nutzung der Förderung durch den Freistaat Bayern erfolgen.  
 
Grundlage für die weitere Planung bildet ein Konzept. Wesentliche Bestandteile bilden 
Festlegungen zur Pädagogik, zur Organisationsform, zum Platz-, Personal-, Raum- 
und Ausstattungsbedarf, zur Finanzierung und zur zeitlichen Umsetzung.   
 
Der bedarfsgerechte Ausbau erfolgt unter der Annahme, dass zukünftig die ganztägige 
Betreuung von Kindern im Grundschulalter ausschließlich unter einem gemeinsamen 
Dach, nämlich an der Grund- und Mittelschule erfolgt.  
 
Im Interesse eines ressourcenschonenden Umgangs werden die vorhandenen Räum-
lichkeiten optimiert und einer multifunktionalen Nutzung zugeführt. Die Planung von 
Neu- und Anbauten sollen auf das Notwendigste begrenzt werden.  
 
Im Rahmen der Konzepterstellung ist die Schulfamilie (u. a. die Schulleitung, das Leh-
rerkollegium, das pädagogische Personal des Schülerzentrums, die Eltern) in einem 
angemessenen Umfang zu beteiligen.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt in Abstimmung mit dem Fördergeber und unter Be-
achtung dieses Beschlusses ein solches Konzept zu erstellen und der Schulverbands-
versammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 
Abstimmungsergebnis: 9 : 0 
 
 
3.2. Umnutzung der ehemaligen Turnhalle - Vorstellung der Machbarkeits-

studie (Referent: Markus Hilpert, Architekt) 
 
Sachverhalt:  
 
Fehlende Räumlichkeiten sind kein neues Problem an der Grund- und Mittel-
schule 
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Am 7. Mai 2010 wurde die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule für Ge-
samtbaukosten in Höhe von 14.811.000 Euro mit einer Einweihungsfeier abgeschlos-
sen. Der Innenbereich der ehemaligen Turnhalle inklusive der Umkleiden war kein 
Bestandteil dieser umfassenden Sanierung.  
 
Inzwischen weist die Halle diverse Mängel auf (siehe hierzu auch beiliegende Studie 
auf Seite 3: „einen sanierungsbedürftigen Schwingboden, eine veraltete Luftheizung und 
eine abgehängte Holzdecke mit Beschädigungen“). 
 
Dies führte in der jüngeren Vergangenheit zu einer eingeschränkten Nutzung während 
zugleich der Bedarf an Räumen gestiegen ist. So fasste die Schulverbandsversamm-
lung bereits am 28.11.2018 folgenden Beschluss: 
 
„Nach Kenntnisnahme der Schülerzahlen, der Belegungszahlen sowie der konkreten 
Betreuungssituation erkennt der Schulverbandsausschuss für das Schülerzentrum mit-
telfristig einen Betreuungsbedarf für mindestens 156 Kinder an. 
 
Vor diesem Hintergrund beauftragt der Schulverbandsausschuss die Verwaltung, Mög-
lichkeiten einer Erweiterung des Schülerzentrums an der Grund- und Mittelschule Eber-
mannstadt zu überprüfen und diese im 2. Quartal 2019 vorzustellen.“  
 
Aufgrund der zahlreichen Sanierungsmaßnahmen im Zuge des Kommunalen Investiti-
onsprogramms (KIP-S) – u. a. Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED, Schall-
schutzmaßnahmen, Erneuerung Hubboden Hallenbad – der Digitalisierung des 
Schulalltages über den Digitalpakt, der Anbindung an das Glasfasernetz, der Anschaf-
fung mobiler Luftreinigungsgeräte, dem Einbau ortfester raumluftechnischer Anlage 
und der Installation einer Kälteanlage im Bautrakt E musste die Beauftragung einer 
Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Schülerzentrums von Haushaltsjahr zu 
Haushaltsjahr verschoben werden.  
 
Das Problem der Raumknappheit löste sich nicht. Die Betreuungszahlen blieben stabil 
bzw. stiegen leicht an. 
 
Der Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 31.05.2022 belegt die seit Jahren 
bestehende Situation fehlender Räumlichkeiten. 
 
„Die Schulverbandsversammlung befürwortet die Einrichtung einer Gruppe der Mittags-
betreuung in den Jugendräumen am Kirchenplatz 4 in Ebermannstadt für das Schuljahr 
2022/2023.“  
 
Bereits im Januar 2022 wurde eine Gesprächsrunde zur weiteren Schulentwicklung 
initiiert, deren Ziel es ist, das Miteinander innerhalb der Schulfamilie trotz der teilwei-
se beengten Verhältnisse zu optimieren. Hier finden wiederholt Treffen statt. Teilneh-
mer sind die Schulverbandsvorsitzende, Geschäftsstellenleiter, Schulleitung, die Lei-
tung des Schülerzentrums, der Leiter der Musikschule, Hausmeister und Vertreter der 
Lehrerschaft.  
 
Neben der Mehrfachnutzung von Räumen wurde als Lösungsansatz die Einbeziehung 
der ehemaligen Turnhalle in den pädagogischen Alltag diskutiert.  
Um der Schulverbandsversammlung eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die 
damit notwendigen Sanierungsarbeiten vorzulegen, wurde das Architekturbüro Hilpert 
um eine fachliche Einschätzung zum Umfang und zu den Kosten gebeten. 
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Sachverhalt im Sitzungsverlauf: 
Der Geschäftsstellenleiter führt in den Sachverhalt ein. Die Vertreter der Schulleitung 
ergänzen die Inhalte der Beschlussvorlage um den dringenden Wunsch, möglichst 
zeitnah geeignete räumliche Alternativen für eine schulische Nutzung bereit zu halten.   
 
Die Vorsitzende begrüßt Herrn Hilpert (Architekturbüro Hilpert + Kollegen aus Fürth). 
Er stellt die Studie zur Umnutzung der ehemaligen Turnhalle für ergänzende schuli-
sche Angebote im Rahmen der Ganztagsschule vor.Diese ist Bestandteil der Nieder-
schrift.   
 
Beschluss: 
Die Schulverbandsversammlung begrüßt die Planungen zur Umnutzung der ehemali-
gen Turnhalle an der Grund- und Mittelschule Ebermannstadt und beauftragt die 
Verwaltung, eine verbindliche Einschätzung beim Fördergeber einzuholen, ob die 
Maßnahme grundsätzlich förderfähig ist und ob bzw. in welchem Umfang neben der 
Grundförderung (BayFAG) auch das Landesprogramm Ganztagsausbau zur Anwen-
dung kommen kann.   
 
Vorbehaltlich der in Aussichtstellung einer Förderung wird die Verwaltung ermächtigt, 
das Architekturbüro Hilpert mit der Entwurfsplanung zu beauftragen.  
 
Die Ergebnisse der Entwurfsplanung und die Finanzierung der Maßnahme sind der 
Schulverbandsversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 
Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 als erster Bauabschnitt zur 
Schaffung ergänzender Angebote im Bereich der Ganztagsbetreuung vorzusehen.  
 
Abstimmungsergebnis: 7 : 0 
(Der Verbandsrat Steffen Lipfert und der stellvertretende Verbandsrat Sebastian Götz 
sind abwesend.) 
 
 
4. Anfragen 
 
keine 
 
 
 
 
 
Christiane Meyer 
Vorsitzende 

Andreas Kirchner 
Schriftführer 


	sitext
	sidat
	Anwesenheit
	Entschuldigt
	Text
	BM_TEXT4
	Sachverhalt
	Betreff
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Abstimmungsergebnis
	Zu
	FLD_sitext
	FLD_sidat

